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Vorwort. 

I n seiner Schrift „Criminalité et repression" glaubt P r i n s 
der Jurisprudenz den Vorwurf  machen zu müssen, dafs sie zu 
wenig das praktische Leben beachte und sich zu sehr in 
Abstraktionen verliere, „semblable à la Thémis de Pancienne 
mythologie, eile conserve un bandeau sur les yeux. Elle se 
détourne de la vie; la vie s'éloigne d'elle." Ich mufs gestehen, 
dafs mir häufig genug diese Worte einfielen, als ich die weit-
schichtige Lit teratur, die dem „Geldwesen" gewidmet ist, 
studierte. Es kann nicht geleugnet werden, dafs gerade bei 
Behandlung der Fragen: Was ist das Geld? Wie wurde das 
Geld? Was soll Geld sein? . . . und ähnlicher nicht selten 
von dem Wege abgewichen wurde, welchen der „common sense" 
vorschreibt und zwar nicht nur von den Juristen, in vielleicht 
noch höherem Grade von den Socialökonomen. Alle Theorie 
mufs doch schliefslich den einen Endzweck haben, dem 
praktischen Leben zu dienen; nimmermehr darf  daher auch 
die Wissenschaft ohne Grund eine bestimmte Volksanschauung 
ignorieren. 

Einen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis zu ver-
meiden, war die vornehmste Aufgabe, die ich mir bei meiner 
Arbeit stellte; vielleicht darf  ich hoffen,  diesem Ziele nicht 
allzu ferne geblieben zu sein. 

B o n n , im August 1900. 

Der Verfasser. 
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Einleitung. 

§ 1. 

„Das Verkehrsrecht, seine Lehre und Gesetzgebung, folgen 
nicht wi l lkür l ich gewählten, lediglich nach ihrer eigenen 
Dogmatik bestimmten Bahnen. Wie das Recht und die Rechts-
wissenschaft überhaupt nur einen Teil der Gesamtkultur einer 
gewissen Zeit bildet, so steht insbesondere das Verkehrsrecht 
unter dem unmittelbaren Einflüsse derjenigen Anschauungen, 
welche in Bezug auf die sein Objekt bildenden Güter herrschen, 
und in ihm prägen sich, wenn nicht die Verbindung gewaltsam 
unterbrochen wird, notwendig die wirtschaftlichen Ansichten 
von den Gegenständen und Mitteln des Verkehrs aus. Nie-
mals können daher die für das Verkehrsleben bestimmten 
Rechtsnormen wahrhaft  erklärt und begründet werden, ohne 
die in der Praxis des Verkehrs mafsgebenden Ansichten zu 
Rate zu ziehen, deren Summe wissenschaftlich begriffen  jene 
Philosophie der materiellen Güter darstellt, welche als Volks-
wirtschaftslehre  bezeichnet zu werden pflegt." 

Mi t diesen Worten — sie mögen der vorliegenden Arbeit 
gleichsam als Motto vorangeschickt sein — leitet W. Ende-
mann seine „Studien in der romanistisch-kanonistischen Wir t -
schafts- und Rechtslehre" 1 ein. Dem Sinne nach decken sie 
sich mit den beachtenswerten Gedanken, welche Wilhelm 

1 Berlin 1874—1883, 2 Bde. 
A d . W e b e r , Ge ldqua l i tä t der Banknote . 1 
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Roscher den im Anfange der sechziger Jahre erschienenen 
„Nationalökonomisch-civilistischen Studien" von H. Dankwardt, 
einer heute freilich — vielleicht etwas zu früh — fast gänzlich 
der Vergessenheit anheimgegebenen Schrift , voranschickt. 
Roscher hebt hier aber zugleich auch mit besonderem Nach-
drucke hervor, dafs Jurisprudenz und Nationalökonomie, „zwei 
vollbürtige Schwestern, gleich nahe der gemeinsamen Mutter — 
Wahrheit, und dem gemeinsamen Arbeitsgebiete — Volks-
und Menschheitsleben", doch in ihrem Princip selbständig 
sind, dafs derselbe Gegenstand von Rechts- und Wirtschafts-
lehre aus sehr verschiedenen Gesichtspunkten anzusehen ist. 
In der That wäre es durchaus verfehlt,  wollte man angesichts 
des Hand- in Handarbeitens der Jurisprudenz und Social-
ökonomik nunmehr auch ohne weiteres die Begriffe  der letzteren 
auf die Rechtswissenschaft übertragen und umgekehrt. Bei 
der „Ökonomik" handelt es sich ja im wesentlichen um die 
Frage, wie ein höchster persönlicher Nutzen bei geringsten 
Kosten zu erzielen und zu sichern ist* die Wirtschaftspolitik 
steht demgemäfs vor dem „Doppelproblem, möglichste Steige-
rung des Volksreichtums und möglichste Stetigung des wirt-
schaftlichen Lebens des Volks" (H. Dietzel) \ Das Recht 
hingegen erscheint als „Inbegriff  derjenigen allgemeinen Be-
stimmungen des Handelns, durch welche es geschieht, dafs das 
sittliche Ganze und seine Gliederung sich erhalten und weiter-
bilden kann" (Trendelenburg, Naturrecht § 47); vielleicht hat 
auch Herbart nicht so ganz Unrecht, wenn er meint, dafs das 
„Mifsfallen am Streite" für die juristische Auffassung  die 
Hauptsache sei. Jedenfalls ist das Recht für die Volkswirt-
schaft geradezu die conditio sine qua non, während jedoch 
andererseits das Fundament alles Rechts die Socialökonomik 
bilden soll; „Princip und Begriff  alles Rechts dürfen nur ein-
fache Konsequenzen des Begriffs  und Inhalts des wirklichen 
Lebens sein" (L. v. Stein). 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag bilden zur Be-

Weltwirtschaft  und Volkswirtschaft.  Dresden 1900. S. 120. 
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Stimmung eines Begriffs,  der für Rechtswissenschaft und Wirt-
schaftslehre gleich wichtig und hier wie dort Gegenstand 
lebhaften Streites ist — des Geldbegriffs.  Ich wiifste nicht 
besser zu illustrieren, welch' grofser  Wirrwarr  der Meinungen 
hinsichtlich aller Fragen, die mit der „Geldtheorie" irgendwie 
zusammenhängen, herrscht, als durch Anführung der Worte, 
mit denen die englischen „Geldtheoretiker" Price und Macleod 
ihre Schriften über Geldwesen beginnen. Ersterer meint: 
„Die Erforschung der Grundlage der Umlaufsmittel (currency) 
läfst uns ein Gebiet betreten, welches man mit Recht als ein 
Chaos bezeichnet. Selbst der Laut des Wortes currency läfst 
uns den Rücken wenden oder die Augen schliefsen, unser an-
geborenes Gefühl läfst uns einen Gegenstand fliehen, mit 
welchem wir ein so unerträgliches Kauderwelsch verbinden" ; 
und Macleod beginnt den Art ikel „Currency" in seinem 
Dictionary mit der scherzhaften Erklärung: „The most brill iant 
orator of our times (Lord Beaconsfield) has declared that the 
Currency has driven more people mad than anything else, 
exept love. Admonished, therefore  by such high authority, that 
in discussing the Currency Question we have Bedlam under 
our lee, Ave must do our best not to strand our readers on 
such a dreary shore."1 

Diese Ausführungen der beiden hervorragenden Denker 
bekunden deutlich genug, dafs eine Beantwortung der Frage, 
welche das Thema dieser Arbeit bildet: „Ist die Banknote 
eine A r t Geld?" durchaus unbefriedigend sein würde, wenn 
nicht vorher der Begriff  des Geldes selbst klargestellt worden 
wäre 2 . Dementsprechend soll der I . Abschnitt dieser Arbeit 

1 Die Litteratur über das Geldwesen umfafst  nach Sehätzungen, 
die C. Μ enger und J. S t a m m h a m m e r vorgenommen haben — ab-
gesehen von den Werken über Numismatik — 5000 bis 6000 selbständige 
Schriften und in wissenschaftlichen Zeitschriften publizierte Abhand-
lungen. Eine vollständige Bibliographie des Geldwesens würde einen 
Oktavband von ca. 300 Seiten füllen. Vgl. H.W.B. 2. Aufl. Bd. IV 
S. 105. 

2 Vgl. H a r t mann . Begriff  S. 58. 
1* 


